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Amtlicher TeiL°
Verordnung,

betreffend, anderweite Regelung der Paßpflicht.
Vom 21. Juni 1916.

Wir Wilhelm,  von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
König von Preußen rc.

verordnen aus Gruno des Gesetzes über das Paßwesen vom
12. Oktober 1867 (Bundes -Gesetzbl. S . 33) im Namen des ,
Reichs für das Reichsgebiet, mit 'Ausnahme Elsaß-Loth¬
ringens , was folgt:

8 1.
Wer das Reichsgebiet verläßt oder wer aus dem Aus¬

land in das Reichsgebiet eintritt , ist verpflichtet, sich durch
einen Paß über seine Person auszuweisen.

Der Paß bedarf vor dem jedesmaligen Grenzübertritte
des Sichtvermerkes der zuständigen deutschen Behörde.

8 2.
Jeder Ausläwser , der sich im Reichsgebiet auWlt , ist

verpflichtet, sich durch einen Paß über seine Person ausz »-
weisen.

8 3.
Für besondere Fälle kann der Reichskanzler auch andere

amtliche Papiere (Paßersatz) als genügenden Ausweis für
den Grenzübertritt (8 1 Abs. 1) oder den Aufenthalt in:
Reichsgebiet (8 2) allgemein zulassen oder Befreiung von
dem Erfordernisse des Sichtvermerkes (8 1 Ms . 2) allge¬
mein gewähren.

§ 4.
Für Grenzbezirke, insbesondere für den kleinen Grenz--

verkehr, sowie zum Verkehr auf bestimmten Wasserstraßen
können die Militäroefehlshaber (Oberkommandos, stellver¬
tretenden Generalkommandos , Marine -Station -Komman-
dos) nach Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden
gewissen Arten von Personen den Grenzübettritt mit an¬
deren Ausweisen als Pässen gestatten oder .Befreiung von
dem Erforoernisse des Sichtvermerkes gewähren.

8 5.
Im Einzelfalle können der stellvettretende Generalstab

der Armee und der Admiralstab der Marine sowie die für
den Grenzüberttitt zuständigen Militärbefehlshaber Aus¬
nahmen von den Vorschriften des 8 1 zulassen.

8 6.
Der Reichskanzler erläßt die zur Ausführung dieser

Verordnung erforderlichen Anordnungen , insbesondere über
Form und Inhalt der Pässe und des Sichtvermerkes , über
die Voraussetzungen für die Ausstellung der Pässe und des
Sichtvermerkes sowie über das bet der Ausstellung des
Sichtvermerkes zu beobachtende Verfahren ; er bestimmt,
inwieweit von dem Erfordermisse des jedesmaligen Sicht¬
vermerkes (8 1 Abs. 2) Befreiung gewährt werden kann.

Soweit der Reichskanzler Ausführungsanordnnngen
nicht erläßt , können solche Anordnungen von den Landes¬
zentralbehörden erlassen werden.

8 7.
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für den

Grenzübettritt von und nach den besetzten Gebieten, die an
das Reichsgebiet angrenzen , nur insoweit, als nicht be¬
sondere Anordnungen der zuständigen Militärbehörden be¬
stehen.

8 8.
Diese Verordnung (Paßverordnung ) tritt mit dem 1.

August 1916 in Kraft . Mt dem gleichen Zeitpunkt tritt
die Verordnung , betreffend anderweite Regelung der Paß¬
pflicht, vom 16. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 521)
außer Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter-
schttst und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Großes .Hauptquartier , den 21. Juni 1816.
(Siegel) Wilhelm

Dr . .Helfferich.

Bekanntmachung,
betreffend Ausführungsvorschttften zu der Paßvcrordnung.

Vom 24. Juni 1916.
Auf Grund !der mir im 8 6 Abs. 1 der Paßverordnung

vom 21. JUni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 599) erteilten
Ermächtigung bestimme ich hierdurch folgendes:

Ausstellung der Pässe
Deutsche Pässe.

1. Die bisher erlassenen Vorschriften über die Zustän¬
digkeit der Behörden zur Ausstellung von deutschen Pässen
bleiben in Kraft.



2. iß äffe  sind rn &er Reges mit Geltung für die Dauer
eines Jahres , keinesfalls für eine längere Dauer auszu-
flellen. Bei Ausstellung des neuen Passes ist der alte Paß
einzuziehen.

3. Kinder unter 12 Jahren erhalten keinen Paß . Fa¬
milienpässe werden künftig nicht mehr ausgestellt ; Per¬
sonen Wer 12 Jahre bedürfen eines selbständigen Passes.
Früher ausgestellte Familienpässe bleiben nur bis zum
80. September 1916 gültig . Kinder unter 12 Jahren , die
die Grenze überschreiten, bedürfen eines amtlichen Aus¬
weises über Namen, Alter und Wohnort.

4. Für Pässe dürft » — abgesehen dort Ministerialpässen
— nur die vom Bundesrat beschlossenen Muster verwendet
werden.

5. Deutsche Pässe dürfen nur Personen ausgestellt wer¬
den, deren Staatsangehörigkeit in einem deutschen Bundes¬
staat oder deren unmittelbare Reichsangehörigkeit ftststeht.
Die Staatsangehörigkeit oder die unmittelbare Reichsange-
hörigkcit ist in dem Passe zu vermerken ; war der Paßinhaber
früher staatlos , oder besaß er eine nicht deutsche Staats¬
angehörigkeit , so ist auch dies unter Angabe der fremden
Staatsangehörigkeit und des Zeitpunktes , zu dem er Deut¬
scher geworden ist, zu vermerken.

6. Deutsche Pässe dürfen nicht ausgestellt werden:
a) wenn der Ausstellung gesetzliche Hindernisse entgegen

stehen,
b) wenn der Verdacht besteht, daß der Paß in den Händen

des Inhabers eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit
bedeuten würde.

7. Deutsche Pässe müssen mit einer Personalbeschrei¬
bung und mit einer Photographie des Paßinhabers aus
neuester Zeit , mit dessen eigenhändiger Unterschrift unter
der Photographie sowie mit einer amtlichen Bescheinigung
darüber versehen sein, daß der Paßinhaber tatsächlich die
durch die Photographie daraestcllte Person ist und die Unter¬
schrift eigenhändig pollzogen hat . Die Photographie ist auf
den Paß auszukleben und amtlich derart abzustempeln, daß
der Stempel etwa zur Hälfte auf der Photographie , zur
anderen Hälfte auf dem Papier des Passes angebracht ist.

Die amtliche Bescheinigung muß von der zuständigen
deutschen Paß - oder Polizeibehörde oder von dem deutschen.
Berufskvnsulat oder Gesandten ansgestellt sein.

Ausländische Pässe.
8. Ausländische Pässe müssen von der zuständigen Be¬

hörde ausgestellt sein und die Staatsangehörigkeit — ge-
gchcnensalls auch die frühere Staatsangehörigkeit — des
Paßinhabers einwandfrei ergeben.

Die für deutsche Pässe nach Ziffer 3 und nach 7 Abs. 1
geltenden Vorschriften finden auf ausländische Pafft ent¬
sprechende Anwendung . Die amtliche Bescheinigung kann
außer von der zuständigen ausländischen Behörde oder einer
der in Ziffer 7 Abs. 2 genannten deutschen Behörden vom
Berufskonsul oder Gesandten des Landes, dem der Paß-
irHaber angehört , ausgestellt werden. Im Ausland genügt
auch die gerichtliche Bescheinigung.

P a ß e r sa tz.
9. Soweit die Paßbehörden ermächtigt werden, in be¬

sonderen Fällen einen Personalausweis als Paßersatz aus¬
zustellen (8 8 der Paßverordnung ), hat die Ausstellung
nach anliegendem Muster zu erfolgen.

Die von den Militärbefthlshabern bisher getroffenen
oder aufrechterhaltenen Anordnungen , wonach für beson¬
dere Fälle auch andere amtliche Papiere (Paßersatz) als
genügender Ausweis für den Grenzüdertritt oder den
Aufenthalt im Reichsgebiete zugelassen sind, bleiben in Kraft
mit der Wirkung , daß der Paßersatz, soweit der Aufenthalt
im Reichsgebiet in Frage kommt, für das ganze Reichsgebiet
Geltung hat.
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sr» sstell »«»«g » er Sichtvermerke
10. Für die Ausstellung der Sichtvermerke zuständig

(Sichtvermerksbehörden) sind:
a ) wenn der Paß zur Zlusreise aus dem Reichsgebiete ver¬

wendet werden soll, die von den Landeszentralbehörden
bestimmten Verwaltungsbehörden und zwar:

bei Paßinhabern , die im Deutschen Reiche einen
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben, die für
den Wohnsitz oder Aufenthaltsort zuständige Ver¬
waltungsbehörde , Landrat , bei Paßinhabern , die im
Deutschen Reiche einen Wohnsitz oder dauernden
Auftnthalt nicht haben, die für den Ort zuständige
Verwaltungsbehörde , von oem aus die Ausreise ane
getreten werden soll;

b) wenn der Paß zur Einreise in das Reichsgebiet ver¬
wendet werden soll, der deutsche Bunveskonsul oder
Gesandte, und zwar:

bei Paßinhabern , die im Verbündeten oder neutralen
Ausland einen Wohnsitz oder dauernden Auftnthalt
haben, der für den Wohnsitz oder Aufenthaltsort zu¬
ständige Konsul oder Gesandte,

bei Paßinhabern , die im ftindlrchen Ausland einen
Wohnsitz oder dauernden Auftnthalt haben oder die
ihre Reift außerhalb Europas angetreten oder ans
der Reise ein feindliches oder vom Feinde besetztes
Land berührt haben, der Konsul oder Gesandte in
dem Lande, von dem aus der Grenzübertritt er¬
folgen soll,

bei Paßinhabern , die im Ausland einen Wohnsitz
oder dauernden Auftnthalt nicht haben, der Konsul
oder Gesandte in dem Lande, von dem aus die
Reise angetreten werden soll.

Ist für einen Paßinhaber , der im Ausland seinen
Wohnsitz oder dauernden Auftnthalt hat , die Erlangung
des Sichtvermerkes von dem für seinen Wohnort zuständigen
Konsul oder Gesandten nach Lage der örtlichen Verhältnisse
nicht möglich, so kann der Sichtvermerk von dem Konsul oder
Gesandten in dem Lande ansgestellt werden, von dem aus die
Reise angetveten werden soll. Die Ausstellung ist erst zu¬
lässig, nachdem durch Rückfrage bei dem zuständigen Konsul
oder Gesandten , oder wenn dies nach Lage der örtlichen Ver¬
hältnisse nicht möglich ist, durch geeignete Ermittlungen ein¬
wandfrei festgestellt worden ist, daß alle Voraussetzungen für
die Ausstellung des Sichtvermerkes erfüllt sind.

11. Die Ausstellung der Sichtvermerke darf nur erfol¬
gen, wenn die Notwendigkeit der Reise (Ein -, Aus- oder
Durchreise) ausreichend und einwandfrei dargetan ist und
der Zweck der Reift den öffentlichen Interessen nicht zu¬
widerläuft . Sic muß jedenfalls versagt werden:

a) wenn der Reift gesetzliche Hindernisse entgegenstehen,
b) wenn die Reift eine Gefahr für die öffentliche Sicher¬

heit bedeuten würde,
c) wenn durcb die Reift allgemeine wirtschaftliche In¬

teressen geschädigt würden,
d) wenn der Verdacht besteht, daß eine Ausreise aus dem

Reichsgebiet in der Absicht voraenommen werden soll,
Vermögen der ,Stcuerpflicht zu entziehen.
12. Wehrpflichtigen darf für die Ausreise der Sicht¬

vermerk nur mit Zustimmung des Bezirkskommandos
ausgestellt werden, in dessen Kontrolle sie stehen. Soweit für
Wehrpflichtige eine solche Kontrolle nicht besteht, ist die Zu¬
stimmung desjenigen Bezirkskommandos erforderlich, in
dessen Bezirk die Wehrpflichtigen ihren Wohnsitz oder dauern¬
den Auftnthalt haben.

13. Ist zur Mise die besondere Erlaubnis einer Mili¬
tärbehörde erforderlich, so darf der Sichtvermerk nur aus¬
gestellt werden, wenn der Nachweis für die Erteilung
der Erlaubnis durch Vorlegung des militärischen Passier¬
scheins beigebracht wird.

14. Für jeden Grenzübertritt ist ein besonderer Sicht¬
vermerk erforderlich.
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nisses kann der Sichtvermerk auch zur Rückreise oder zu
mehrnmligem Grenzübertritt ausgestellt werden (Rückreise-,
Tauersichtvermerk ). Der Rückreise- und der Dauersichtver¬
merk werden in der Regel nur zum Neberschreiteu derselben
Grenzübergangsstelle und nur dann ausgestellt , wenn die
völlige Zuverlässigkeit (Unverdächtigkeit) des Paßinhabers
feststeht.

15. Zn dem Sichtvermerke müssen angegeben sein:
<i) wenn er zur Ausreise ausgestellt wird:

die deutsche Grenzausgangsstelle,
der Zeitraum , innerhalb dessen die Ausreise erfolgen

muß,
das Reiseziel,
der Reisezweck,
die Dauer des Aufenthalts im Ausland;

b) wenn er zur Einreise ausgestellt wird:
die deutsche Grenzeingangsstelle,
der Zeitraum , innerhalb dessen die Einreise erfolgen

muß,
das Reiseziel unter Hervorhebung der im Znland zu

besuchenden Orte oder Oertlichkeiten,
der Reisezweck,
die Dauer des Aufenthalts im Znland,
und sofern der Paßinhaöer keinen Wohnsitz oder

dauernden Aufenthalt im Znland hat , in der Regel
mindestens zwei Deutsche oder zwei deutsche Fir¬
men, die im Inland ausgesucht werden sollen;

c) lvenn der Sichtvermerk zur Durchreise ausgestellt wird:
die deutsche Grenzeingangsstelle,
die deutsche GrenzausMngsstelle,
der Zeitraum , innerhalb dessen die Einreise erfolgen

muß,
der für die Durchreise durch das Znland zu wählende

Reiseweg,
die für die Durchreise zur Verfügung stehende Zeit,
das Reiseziel,
der Reisezweck;

d) wenn der Sichtvermerk für Hin- und Rückreise oder
zu mehrmaligem Grenzübertritt ausgestellt wird (Rück-
reise-, Dauersichtvermerk) :

die deutsche Grenzausgangs - oder Grenzeingangsstelle,
das Reiseziel,
der Zeitpunkt , in dem die Gültigkeit des Sichtver¬

merkes erlischt,
im Rückreisesichtvermerkaußerdem:

der Reisezweck.
16. Der Antmg auf Ausstellung des Sichtvermerkes

ist bei der zuständigen Behörde anzubringen.
Mit dem Antrag hat der Paßinhaber vorzulegen:

a) einen gültigen Paß,
b) Nachweise, die den Zweck und die Notwendigkeit der

Reise in ausreichender Weise ergeben,
c) nicht aufgezogene Photographien , die der Photographie

im Passe entsprechen müssen, und zwar mindestens 3,
bei einem Durchreise-, Rückreise- oder Dauersichtver¬
merke mindestens 4, bei ausnahmsweiser Zubilligung
von mehr als einer Grenzübergangsstelle so viel mehr
Abzüge als Grenzübergangsstellen über die eine Stelle
hinaus zugebilligt werden sollen.
Berlin , den 24. Z'uni 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich.
* * *

I. 7748. Diez,  den 17. August 1916.
An die Herren Bürgermeister

Wird hiermit veröffentlicht.
Der König !. Land rat.

I . V. j ;J
Zimmermann. •;*

Brie . Verkehr m \ t tauben.
Vorgckvmmenen Mißverständnissen gegenüber weiü das Ge¬

neralkommando darauf hin , daß unter Brieftauben im Sinne
des 8 1 der Verordnung vom 1. 6. 1916 —- IIIb. 40392/3008
— nur Reisebrieftauben  d . h. solche Brieftauben zu
verstehen sind, die auf Grund ihrer Abstammung und Behand¬
lung bcsähigt sind, weitere Reisen mit Sicherheit auszu-
siihren und die geeignet sind, weitere Reisen mit Sicherheit aus-
zusühren und die geeignet sind, aus größerer Entfernung
in ihren Heimatschlag zurückzukehren.

Haustauben, Schönheits - oder Schau-Brieftauben sind dem¬
gemäß nicht Brieftauben im Sinne der angezogenen Bestim¬
mung.

Stellv . Generalkommando
XVIII . Armeekorps.

V . S . d. st. G. K.
Ter Chef des Stabes,

gez. de Graaff,
Generalleutnant.
» « •

M . 6985. Diez,  den 17. August 16.
Vorstehendes bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis.

Ich verweise die Ortspolizeibehörden ans meine Veriügung
vom 17. Juni 1916, J .-Rrl l 5614, Krcisblatt Nr. 146.

Wer Laadrat.
I . V. :

Zimmermann. _
I. 7749. Diez,  den 18. August 1916

An die Herren Bürgermeister
Zur Behebung von Zweifeln mache ich Sie darauf auf¬

merksam, daß Sie nur oenjenigen Personen Mahlscheine zur
Vermahlung der Oelfrüchte ausstellen dürfen, die die Öl¬
früchte selbst geerntet haben. Ter Verkauf von OeUmchten
an andere Personen ist verboten.

Drr König !. Laudrat.
I . V. :

Zrmmermann.

Michtamtttcher Teil-

Arbetternot in der französischen
Landwirtschaft.

i Im „Oeuvre" vom 2. August findet ftch ein Artikel von
Franrois Lebon, der über die unzureichenden, organisatori¬
schen Maßnahmen zur Abhilfe des dringenden Mangels an
Arbeitskräften, unter dem die französische Landwirtschaft lei¬
det, lebhafte Klage führt. Zunächst beschwert sich Le. on dar¬
über , daß die versprochenen und dringend nötigen Beur¬
laubungen fiir die Erntezeit nur ganz ipärlich und, soweit
überhaupt, rein schematisch, ohne Rücksicht aus die wirkliche
Größe und Dringlichkeit der Bedürfnisse erfolgten. „Während
der kleinste Fabrikant von Konservenbüchsen oder von Schuh¬
schnallen ,dcr für das Heer arbeitet , alle Zuriickstellungcn.
dw er für seine Arbeiter verlangt , durchsetzt, auch wenn fte
zum Dienst mit der Waffe gehören, verweigert man Landwirten,
deren Gut .ein ganzes Regiment ernähren kann, jegliche Ar-
beitskräste." Tann die Kriegsgesangcnenhilse ! „Die 40— 50 000
Gefangenen, die der Landwirtschaft zur Verfügung stehen, ent¬
ziehen' dieser über 10 000 Mann , lauter Landwirte, vom Land¬
sturm oder vom Hilfsdienst , als Bewachungsmannschaften. Man
sollte endlich nach deutschem Beispiel (wieder einmal !) die
Zahl der Wachmannschaften verringern, oder sie ganz ab-
schaffen. Man sollte die Gefangenen in Gruppen von zwei,
drei, vier oder fünf wie in Deutschland gegen Kaution zur
Verfügung stellen.
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r fdfctnt bie Borgen bev ungenttoenben, öffentlPfcn
AjUfMrtafciuilimcn für fei)r fdjioerloiegenb galten ; ev meint,
,,ö<rtz pick ßmucn , benot man nidjt cvnftliclj  hat Ijelfen trollen,
im Herbst nur nodji für  ihre eigenen  Bedürfnisse säen und
Pflanzen und dann mit  ihrer KriegsnnterstüHung die Tinge
ihren Lauf gehen lassen werden . Das mag absichtlich stark
ansgetragen sein, daß aöer in Frankreich in der Tat schon

.

bisher aus Mangel an Arbcitskrä ',ten mancher Acker uuoe-
stellt geblieben ist, wird ja durch den Rückgang der Anbau¬
flächen bewiesen Fiber den dor einiger Zeit Zahlen verössent-
licht wurden.

Aus dem Artikel geht übrigens die bemerkenswerte Tat¬
sache hervor ,daß die an sich wenig zahlreichen Kriegsge¬
fangenen für die französische Bauernschaft als Arbeitshilfe nicht
in Frage kommen, weil sie nur in größeren Trupps ab¬
gegeben werden . Selbst wenn die Klagen über die Beur¬
laubungen ein wenig übertrieben wären , muH schon dieser
eine Umstand angesichts der im Verhältnisse zur envachsenen
männlichen Gesamtbevölkerung außerordentlichen hohen Ei >i-
gezogenenzahl den Betrieb des mittleren und kleinen land¬
wirtschaftlichen Besitzes aufs schwerste gefährden.

Frankreich tröstet sich damit , daß es durch einen Rück¬
gang seiner Eigenproduktion nicgt ausgehungert werden kann,
weil ihm die Zufuhr über See offen steht. Aber je mehr
es au > diese Zufuhr angewiesen ist, umso mehr versinkt es
in Abhängigkeit vom englischen Frachtraummonopol , umso stär¬
ker verschuldet es sich an oas Ausland . Und außerdem bedroht
es seine Zukunft , wenn es jetzt blind und sorglos seine Land¬
wirtschaft verkommen läßt . Bei uns geschieht alles , um Stamm
und Destano des großen landwirtschaftlichen Nationalkapitals
unversehrt zu erhalten ; ist der Krieg vorbei, so werden >vir
Menschen genug haben , um nachzuholen, was notgedrungen
versäumt werden mußte . In Frankreich aber wird — das haben
einsichtige Franzosen ja bereits ausgesprochen — nach dem
großen Bluten des seit Jahren nicht mehr wachsenden Volks-
kbrpers die Not an Arbeitskräften ein Dauerzustand werden,
wenn man sich nicht entschließt ,der Invasion fremder Völ¬
ker und Rassen (und selbst da ist die Auswahl nicht groß und
keineswegs verlockend) oie Tore weit zu öffnen . Erst der
Friede wird zeigen ,wie viel , wie namenlos viel Frankreich
dieser Krieg gekostet hat.

B e r r f n, 18. Sluguß.  WB . Nichtamtlich . Zum Wate  rt*
1 i , in safyßempcl  schreibt die „ Norddeutsche Allgemeine Zet-
I tung ", daß der Abgabe erstmalig eile  Zahlungen unterliegen,
I bie bei•  Inhaber eines stehenden Gewerbes in bet Seit  vom
j 1.Oktober bis 31.Dezember 1916 für die aus seiner inländischen
! Niederlassung gelieferten Waren erhält , ganz gleichgültig , ob

Zahlungen ,sür Waren geleistet werden , die vor oder nach
dem 1. Oktober geliefert worden sind. Entscheidend für die
Abgabepflicht ist allein der Umstand, daß die Zahlung unter
der Herrschaft des Warenumsatzstempelgesetzes, also nach dem
1. Oktober 1916, geleistet wird . Auf Bestellung und Lieferung
kommt chS nicht an.

* q-*
Feldgraue Unifom der Landgendarmerie.

Wie die Felogendarmerie , so erhält auch die Lano-
gendarmerie feldgraue Uniform . Das Grundtuch für
alle Bekleidungsstücke — ausgenommen Hosen — ist
künftig feldgrau , oas Hosentuch grau . Die jetzt vor¬
handenen Bekleidungs - und Ausrüstungsstücke sind nnv '.r-
ändert auszutnagen und die bereits beschaffte Materialien alter
2hrt aufzubvauchen . Indessen sind nicht mehr zu tragen:
Bandeliere und Kartuschen seitens der Oberwachtmeistec und
Gendarmen , Feldbinden , Epauletten und Epauletthalter . Achsel¬
stücke alter Art sind baldmöglichst durch solche neuer Art zu
ersetzen. An Stelle des graugrünen Sommerrocks für Ober-
Wachtmeister und Gendarmen tritt eine aus etwas leichterem
Stoff gefertigte Bluse , die gleichzeitig als Hausrock dient.
Kragen - und Aetmelaufschläge am Waffenrock sind dunkel¬
grün mit rotem Vorstoß , die Schulterklappen wie bisher.

Im Interesse der vielen Bruchleidenden sei an dieser
Stelle nochmal ganz besonders auf das Inserat in heutiger
Nummer hingewiesen.

Anzeigen.

Katzenelnbogen.
Der diesjährige, stets stark besuchte

Die Deutschen im Auslande und der
Vaterlandsdank.

Das „Echo", die Zeitung oer Deutschen im Auslände,
veröffentlichte eine Aufforderung , auch im Auslände entbehr¬
liches Gold und Sftber für den „Vaterlandsdank " zu sammeln,
zu Gunsten der „Nationalstistung für die Hinterbliebenen der
im Kriege Gefallenen ". Tie Spenden sollen im Auslande
bleiben bic nach dem Kriege, und auch dann erst werden die
Spender den „Kriegsring " des Vaterlandsdanks aus dem nicht¬
rostenden KrupP ' ichen Edeleisen erholten . Inzwischen sind be¬
reits bei der Crefelder Geschäftsstelle des Vaterlandsdanks
(Ostwall 56) trotz Englands Postsperre als Erlös für solche
Spenden aus Rio Grande do Sul über 4800 Mark eingetrofsen,
und bei der Berliner Hauptgeschäftsstelle (Prinz Albrechtstraße
7) eine ganze Kiste voll Gold - und Silbersachen , die von
den Deutschen in Jerusalem und anderen Orten Palästinas
fiir den Vaterlandsdank gesammelt worden sind. Es ist hoch
erfreulich , daß sich oie Auslands -Deutschen auch im Bezug auf
die Sorge für oie Witwen und Waisen unserer tapferen Krieger
mit dem Heimatlande eng verbunden fühlen.

Kriegs- und Volkswirtschaftliches.
Berlin,  18 . August. WB . Nichtamtlich . Die R ? i ch s-

sackstclle  gibt im „Reichsanzeiger " bekannt : Ter Verkauf
leerer Säcke durch Sackhändler und an Sackhändler ist durch
besondere Verfügung geregelt . Tie Genehmigung der Reichs¬
sackstelle ist nicht erforderlich, wenn leere Säcke von dem Ver¬
braucher an einen anderen Verbraucher in Mengen eis zu
100 Stück abgesetzt werden.

Bartholowärrsrrrarkt
findet am Donnerstag, den 24. August statt.
m)_ Stauch, Bürgermeister.

Ein schöner, weißer, hornloser

Ziegenbock
zu verkaufen . Näheres zu erfahren durch dm Vorsitzenden
des Ziegenzucht -Vereins in Nassau (Lahn). [218

+ Kruchleidende+
bedürfen kein sie schmerzende» Bruchband mehr, wenn sie mein in
Größe verschwindend kleines, nach Maß u. ohne Feder, Tag u. Nacht
tragbares, auf seinen Druck, wie auch jeder Lage und Größe des

Bruchleidens selbst verstellbares
Universal - Bruchband

tragen, das für Erwachsene und Kinder, wie auch jedem Leiden
entsprechend herstellbar ist.

Mei» Spezial-Vertreter ist a« ftreituf », de» 26 August, abends von
5,18—8 Uhr und S, « »t«,g , den t6.  Aag„ morgen» von 8—11,30
Uhr in Limburg Hotel Nassauer Hof und gleichen Tags mittags
vo» 1—* Uhri» Wrildur », Hotel Nassau «» Hof, sowie Areitag
den Li. Aug., witteg» von1- 4 Uhri« Bad Ems , Hot . ». Löwe«
mit Muster vorerwähnt Bänder, sowie mit kk. Gummi- u. Federbändern,
neuesten Systems, in allen Preislagen anwesend. Muster in Gummi-,
Hängeleib-, Leib- und Mnttervorfallvinde « wie auch Geradehalter
und Krampsaderstrümpfe stehen zur Verfügung. Neben fachgem versichere
auch gleichzeitig streng diskrete Bedienung. Ph . Steuer Sohn , Ban¬
dagist k.  Orthopädist, rkonstariz i* Baden, Wesjenbergstr. 15, Tel. 615.

Verantwortlich f. d. Schristleilung : H. Sommer , Bad Ems.
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